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Öffentliche Zustellung von Verfügungen 
Die Benachrichtigungen über Zustellungen des Kreises Paderborn durch öffentliche Bekanntma-
chung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW erfolgt im Internet unter der Rubrik „Aktuelles“: 
 
Aktuelle Zustellungen finden Sie auf: 
www.kreis-paderborn.de/oeffentliche-zustellungen oder scannen Sie den QR-Code 

Das gesamte Amtsblatt kann im Internet unter www.kreis-paderborn.de/amtsblatt eingesehen werden  
oder scannen Sie den QR-Code 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW (GO) der 
Bezirksregierung in Detmold mit Schreiben vom 17.12.2025 angezeigt worden. Die Bezirksregierung 
hat nach Prüfung der Unterlagen mit Verfügung vom 20.01.2026 - 31.02.1.2-002/2025-001 - das An-
zeigeverfahren nach § 53 Kreisordnung NRW (KrO) i.V.m. § 80 GO abgeschlossen. 
  
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt in der Zeit vom 29. Januar 2026 bis zum Ende der Ausle-
gung des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Kreishaus Paderborn, Aldegreverstraße 10 - 14, 
Zimmer A.04.20, öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO und 
der KrO beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und  
    dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
    Mangel ergibt. 
 
 
Paderborn, den 21. Januar 2026 
 
                    
 
              gez. 
                                                                                               
                                                                                       Christoph Rüther 
           Landrat 
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022/2026 

 
 
 
Untere Jagdbehörde 
des Kreises Paderborn 
 
 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
 

I. Gemäß § 22 Abs. 11 LJG-NRW wird die Hegeschau der Rotwild-Hegegemeinschaft Senne-

Teutoburger Wald-Eggegebirge am 20.03.2026 und der Rotwild-Hegegemeinschaft Brilon-Bü-

ren am 21.03.2026 zur Pflichttrophäenschau erklärt. Von allen im Jagdjahr 2025/2026 zur Stre-

cke gekommenen Rothirschen ab dem 3. Kopf sind das Geweih und der Unterkiefer auf diesen 

Hegeschauen vorzuzeigen.  

 
II. Diese Allgemeinverfügung wird nach § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich bekannt gegeben. Sie wird am Tag nach der Be-

kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Paderborn wirksam.  

 
III. Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Paderborn, Aldegreverstraße 

10-14, Gebäude C, Raum C 00.05, eingesehen werden.  

 
 

Begründung:  

 
Zur Beurteilung des Altersaufbaues, Geschlechterverhältnis, Klassenverteilung und Bestandsentwick-

lung des männlichen Rotwild in den Verbreitungsgebieten der beiden Rotwild- Hegegemeinschaften im 

Kreis Paderborn als Grundlage für die Bestätigung/Festsetzung der Abschusspläne für das Jagdjahr 

2026/2027 gem. § 22 Abs. 1 LJG NRW sowie zur Klärung von Wildschäden und Hegemaßnahmen wird 

für das Vorjahr 2025/2026 die Vorlage von Geweih und Unterkiefer aller erlegten männlichen Rothir-

sche ab dem 3. Kopf auf der Hegeschau der Rotwild-Hegegemeinschaft Senne-Teutoburger Wald-

Eggegebirge am 20.03.2026 und der Rotwild-Hegegemeinschaft Brilon-Büren am 21.03.2026 ange-

ordnet. Dies dient der gesetzlich vorgeschriebenenÜberwachung des Jagdschutzes und ermöglicht 

eine transparente Diskussion mit Jagdausübungsberechtigten und Waldbesitzern.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-

richt Minden, Königswall 8, 32423 Minden erhoben werden.  
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Die Klage gegen diese Verfügung hat gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 

Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 

32389 Minden) die aufschiebende Wirkung der Klage wiederherstellen (vgl. § 80 Abs. 4, 5 VwGO). 

 
 
Hinweis  

 
Das Nicht-Vorzeigen von Geweih und Kiefer der betroffenen Rotwildtiere dieser Anordnung entspricht 

gem. § 55 Abs. 1 Nr. 12 LJG-NRW i.V.m. § 22 Abs. 11 LJG-NRW einer Ordnungswidrigkeit und wird 

mit einem Bußgeld beanstandet.  

 
 
Der Landrat  
Im Auftrag  
 
gez.  
Stern 
 


